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Angleichung der Teilnahmebeiträge oder Gebühren der Kindertageseinrichtungen sowie der
kindergartenähnlichen Einrichtungen im Kreis Pinneberg zum 01.08.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Satzung des Kreises Pinneberg über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in Kindertagespfle-
ge und Kindertageseinrichtungen sieht vor, dass die Teilnahmebeiträge und Gebühren der Kindertages-
einrichtungen sowie der kindergartenähnlichen Einrichtungen jährlich zum 01.08. angeglichen werden,
wenn sich derVerbraucherpreisindex im Verhältnis zum zuletzt angepassten Beitrag um mindestens 1 %
verändert hat. Zum Kindergartenjahr 2018/2019 ist eine Anpassung erforderlich, da sich der Index um 2%
erhöht hat.
Die Beantragung von Ermäßigungen ab 01.08.2018 ist weiterhin erforderlich, da alle bestehenden Ermä-
ßigungen bis max. 31.07.2018 befristet sind. Zur Unterrichtunq der Eltern bitte ich die beigefügte Informa-
tion bekannt zu machen (z.B. durch Aushana).

Nachfolgend einige Informationen für die Träger von Kindertageseinrichtungen:

Die Geschwisterermäßigung ist vom Träger zu berechnen und der errechnete Beitrag auf 50 Cent bzw.
volle Euro aufzurunden. Werden mehrere beitragspflichtige Kinder einer Familie gleichzeitig in Kinderta-
geseinrichtungen im Kreis Pinneberg betreut, ermäßigtsich derTeilnahmebeitrag bzw. die Gebühr oder
der Kostenbeitrag in der Reihenfolge des Alters der Kinder, beginnend mit dem ältesten Kind, Nach der
derzeit geltenden Regelung beträgt die Ermäßigung für das 2. Kind 50 %, für das 2, und für alle weiteren
Kinder 100%.
Es ist kein gesonderter Antrag-erforderlich, allerdings ist ein Nachweis über die Betreuung des Geschwis-
terkindes von den Eltern vorzulegen.
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Ebenso sind die Beiträge nach Anwendung der berechneten Sozialstaffel (einkommensabhängige
Ermäßigung) gerundet festzusetzen. Für diese Ermäßigung müssen die Eltern einen Antrag bei ihrer
Wohnortgemeinde stellen. Über das Ergebnis der Berechnung erhalten sie von dort Mitteilung.

Die Antragsunterlagen für die Eltern ab August 2018 erhalten Sie gesondert. Die Eltern sind von Ihnen
über die Möglichkeit der Ermäßigung zu informieren und die Antragsunterlagen zur Verfügung zu stellen.
Es sind ausschließlich die neuen Anträge zu verwenden.

Die für die Berechnung zuständigen Stellen und Ansprechpartner/innen können der beiliegenden Uber-
sieht entnommen werden und sollten den Eltern ebenfalls Z.B. per Aushang bekanntgegeben werden,

Aus gegebenem Anlass weise ich nochmals darauf hin, dass Sie nach Ablauf der Bewilligung einer Ennä-
ßigung keine Ausfallbeträge mehr beim Kreis geltend machen können. Daher ist es wichtig, dass Eltern
rechtzeitig einen neuen Ermäßigungsantrag stellen. Sie sollten dies mit den betreffenden Eltern bespre-
chen und, wenn die Eltern keinen neuen Antrag gestellt haben, ggf. nach Ablauf der Befristung vorsorglich
den Höchstsatz festsetzen.

Bitte leiten Sie Ihrem Träger die vorgenannten Informationen weiter.

Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mara Rose



Information über die Höhe der Elternbeiträge in Klndertageseinrichtungen für das
Kindergartenjahr 2018/2019

im Rahmen der Ermäßigung (Sozialstaffel) durch den Kreis Pinneberg

Die Satzung des Kreises Pinneberg über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in
Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg regelt die Ermäßigung von
Beiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0 - 14 Jahre). Im Rahmen
dieser Regelung werden Beiträge festgelegt, die als Höchstgrenze für Ermaßigungen durch den Kreis
Pinneberg gelten. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Betreuung und Förderung von
Schülerinnen und Schülern in Schulen außerhalb des Unterrichtes (z.B. Betreuungsschule, betreute
Grundschule, offene Ganztagsschule).
Für die Kindertageseinrichtung muss eine gültige Betriebserlaubnis von der Aufsicht für Kindertages-
einrichtungen bestehen. Beim Besuch einer kindergartenähniichen Einrichtung muss eine
Mindestbetreuungszeit von 12 Stunden wöchentlich bestehen.
Die Träger von Kindertageseinrichtungen können sich an denen vom Kreis Pinneberg im Rahmen der
Sozialstaffel festgelegten Beiträgen orientieren, entscheiden aber eigenverantwortlich über die Höhe
der Eltembeiträge. Einige Gemeinden im Kreis Pinneberg bieten über die Sozialstaffel des Kreises
hinaus eine zusätzliche Ermäßigung an. Näheres hierüber kann ihnen Ihre Wohnortgemeinde
mitteilen.

Geschwisterermäßiaunq (unabhänqig vom Einkommen)
Werden mehrere beitragspflichtige Kinder einer Familie gleichzeitig in Kindertageseinrichtungen im
Kreis Pinneberg betreut, ermäßigtsich, nach der derzeitigen Regelung, unabhängig vom Einkommen
der Teilnahmebeitrag bzw. die Gebühr oder der Kostenbeitrag in der Reihenfolge des Alters der
Kinder

für das 2. Kind um 50%
für das 3. Kind und alle weiteren Kinder • um 100 %

Es ist keine gesonderte Antragstellung erforderlich, Werden Kinder in verschiedenen Einrichtungen
betreut, muss ggf. ein Nachweis vorgelegt werden. Die Träger der Kindertageseinrichtungen setzen
den Geschwisterbeitrag fest und rechnen mit dem Kreis Pinneberg die Ausfallbeträge direkt ab.
Nähere Informationen zur Geschwisterermäßigung für eine Betreuung in Kindertagespflege erhalten
Sie bei den Familienbildungsstätten, aufderlnternetseite des Kreises Pinneberg und bei den
zuständigen Mitarbeiter/innen des Kreises Pinneberg.

Ermäßifluna nach Einkommen
Alle Eltern haben die Möglichkeit einen Ermäßigungsantrag bei ihrer Wohnortgemeinde zu stellen.
Voraussetzung ist, dass sich der Hauptwohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes im Kreis
Pinneberg befindet und das Kind bei den/dem antragstellenden Eltem/Elternteil lebt. Die
erforderlichen Formulare und Informationsmaterial halten die Kindertageseinrichtungen und die
Wohnortgemeinden vor. Die Bewilligung einer Ermäßigung erfolgt frühestens ab Beginn des Monats,
in dem der Antrag eingegangen ist.

Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II, SGB Xil oderAsylbewerberleistung
werden auf Antrag beitragsfrei gestellt.
Für Kinder, die gemäß § 33 SGB VIII in Pflegefamilien [eben, ist für jedes Pflegekind nur ein Beitrag
in Höhe von 15,50 € zu zahlen. Pflegeeltern müssen die entsprechende Bescheinigung in der
Kindertageseinrichtung vorlegen.
Für Kinder, die vom Schulbesuch befreit wurden und somit nicht schulpflichtig sind, ist grundsätzlich
der Beitrag gemäß Richtlinie zu zahlen. Ein Antrag auf Ermäßigung kann gestellt werden.



Die Wohnortgemeinden nehmen die erforderlichen Einkommensberechnungen vor und erteilen die
Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide. Unabhängig von der Zahl der Kinder sind insgesamt
50 % des errechneten Einkommensüberhanges als Beitrag einzusetzen, Leistungen von anderen
Stellen sind ggf. vorrangig in Anspruch zu nehmen. Die Kindertageseinrichtung erhält eine Mitteilung
über den maximal von den Eltern zu entrichtenden Beitrag und fertigt den Beitragsbescheid für die
Eltern, Eine rückwirkende Bewilligung ist nicht möglich,

Zum Kindergartenjahr 2018/2019 erfolgt gemäß Satzung eine Anpassung der Beiträge, Ab
01,08.2018 gelten im Rahmen der Ermäßigung durch den Kreis Pinneberg (Sozialstaffel)
folgende Höchstbeiträge:

Krippe (0-3 Jahre)

Betreuungszeit
in Stunden

Ganztagsplatz *
7,5
7

6,5
6

5,5

5
4,5

4

Aufschlag für Früh- oder
Spätdienst

(pro angefangene halbe Stunde)

Beitrag
in €

456,00
428,50
401,00
365,50
338,00
310,50
283,00
255,50
228,00

27,50

Kindergarten (3-6 Jahre)
und Hort (6-14 Jahre)

Betreuungszeit
in Stunden

Ganztagsplatz *
7,5
7

6,5
6

5,5

5
4,5

4
Ai-

3
Aufschlag für Früh- oder

Spätdienst
(pro angefangene halbe Stunde)

Beitrag
in €

304,00
285,50
267,00
244,50
226,00
207,50
189,00
170,50
152,00
133,50
115,00

18,50

Ein Ganztagsplatz ist ein Platz mit einer Regelöffnungszeit von 8 und mehr Stunden ohne Früh-
oder Spätdienst.

Beitrag für Betreuung in kindergartenähnlichen Einrichtungen (ab 12 Std./Woche)
Beim Besuch einer kindergartenähnlichen Einrichtung muss eine Mindestbetreuungszeit von 1 2
Stunden wöchentlich bestehen. Der Stundensatz je Betreuungsstunde in kindergartenähnlichen
Einrichtungenbeträgt 6,50 €. Das bedeutet für eine Gruppe mit einer Offnungszeit von 12 Stunden
pro Woche einen Monatsbeitrag von 78,00 €(12 Stunden x 6,50 €).

Beitrag für Hort mit unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Schul- und Ferienzeit
Für Hortbetreuung, die während der Schul- und Ferienzeiten verschiedene Betreuungszeiten vorhält,
wird ein gemittelter Hortbeitrag als Regelbeitrag festgesetzt. Früh- und Spätdienste sind neben dem
Durchschnittsbeitrag zu entrichten. Bei der Berechnung wird von drei Monaten Ferienzeiten
(Ganztagsbetreuung) und neun Monaten Schulzeit Qeweilige Teilzeitbetreuung) ausgegangen.
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Team Kindertagesbetreuung
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Liste derAnsprechpartner in den Wohnortgemeinden bei Fragen zu
Ermäßigung von Kosten beitragen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Stadt Barmstedt (auch für Amt Hörnerkirchen)
Amt für Soziales und Jugend
Herr Wagner (für Barmstedt)
Frau Tertling (für Amt Hörnerkirchen)
Am Markt 1
25355 Barmstedt
04123/681183 und 681182
Stadt Elmshorn (auch für Amt Elmshorn-Land)
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport
Frau Martini, HerrStammerjohann
VHS-Gebäude, 2. OG
Bismarckstraße 13
25335 Elmshorn
04121/231397 und 231398
Stadt Pinneberg
Fachdienst Schule und Kindergärten
Frau Denecke, Frau Galitz
Bismarckstr. 8
25421 Pinneberg
04101/211257 und 211462
Stadt Quickborn(auch für Bönningstedt und Hasioh)
FB Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur
Frau Jahnke, Frau Studemund
Rathausplatz 1
25451 Quickborn
04106/611147-611149
Stadt Schenefeld
FD öffentliche Sicherheit und Soziales
Frau Siebert, Frau Storm
Holstenplatz 3 -5
22689 Schenefeld
040/83037158 und 83037154
Stadt Uetersen
Bürgerservice
Frau Grube, Frau Ahrens
Wassermühlenstr. 7
25336 Uetersen
04122^14304 und 714313
Stadt Wedel
FD Bildung, Kultur und Sport
Frau Lütt, Frau Kock
Rathausplatz 3 -5
22880 Wedel
04103/707408 und 707309

Stadt Tornesch
Amt für soziale Dienste
Frau Redmann
WittstockerStr.7
25436 Uetersen
04122/9572209

Gemeinde Halstenbek
FD Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales
Frau Timm, Frau Hohmann (nur für Kitas außerhalb

Gustavstr. 6 von Halstenbek)

25469 Halstenbek
04101/491118 und 491137

Gemeinde Helgoland
Fachamt Bürgerdienste
Frau Reinecke
Lung Wai 28
27486 Helgoland
04725/80842
Gemeinde Rellingen
Bürgerservice
Frau Schudack, Frau Mohr, Frau Lade
Hauptstr. 60
25462 Reliingen
04101/564123-564133-564139
Amt Pinnau
Strategische Steuerung
Frau Kullat
Hauptstr. 60
25462 Rellingen
04101/7972255
Amt Geest und Marsch Südholstein
Fachteam Soziale Dienste
Frau Jabs, Frau Jathe-Klemm, Frau Seemann

Amtsstr. 12
25436 Moorrege
04122/854102, 854121 und 854166
Amt Rantzau
Frau Krohn
Chemnitzstr. 30
25351 Barmstedt
04123/688131
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